BESCHEINIGUNG

gemäß § 11 des Bundesfreiwilligendienstegesetzes (BFDG) vom 28. April 2011 (BGB1. I S. 687), in Kraft getreten am 3. Mai 2011.

Herr/Frau

Vor- und Nachname
geboren am/in 

TT.MM.JJJJ
wohnhaft in

Straße Hausnr. PLZ Ort
hat sich verpflichtet, in der Zeit vom TT.MM.JJJJ bis TT.MM.JJJJ einen Bundesfreiwilligendienst in der Einrichtung

Bezeichnung der Einrichtung
Straße Hausnr.



PLZ Ort
zu leisten.

Die nach § 6 BFDG anerkannte Einsatzstelle Bezeichnung der Einrichtung hat sich der/dem Bezeichnung Träger als Träger für den Bundesfreiwilligendienst angeschlossen und ihm Aufgaben gemäß § 8 Absatz 2 BFDG übertragen. Damit verbunden ist eine Zuordnung zur Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V., Büro Freiwilliges Engagement, Mühlendamm 3, 10178 Berlin als Zentralstelle für den Bundesfreiwilligendienst gemäß § 7 BFDG.

Mit Wirkung vom 13. Dezember 2011 besteht Anspruch auf Kindergeld nach Einkommensteuergesetz §32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d bzw. Bundeskindergeldgesetz nach §2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d, veröffentlicht im Gesetz zur Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften im Bundesgesetzblatt 2011 Teil 1 Nr. 64 Seite 2592ff.

Wir bestätigen, dass die Bestimmungen des Bundesfreiwilligendienstegesetzes während der Durchführung des Dienstes beachtet werden.

Ort, den TT.MM.JJJJ



................................................







Bezeichnung Träger
